
 

 

Mietvertrag 
 

zwischen 
Betriebskommission des Quartierzentrum Veltheim  
Peter Franzen Tel.: 052 222 94 37 
Wülflingerstrasse 86 e-Mail: vermietung@gallispitz.ch 
8400 Winterthur Ausschliesslich im Notfall: 079 686 50 57  

 
und 

1. Benutzerangaben 

Benützer/in / Verantwortliche Person (Mieter): Rechnungsadresse: 

  

  

  

E-Mail  E-Mail  

Tel  Fax  Tel  Fax  

 
Datum  

Zeit  

Art / Zweck der Veranstaltung:  Erwartete Personenzahl:  

 

2. Mietangaben 

Gewünschter Raum  Mieter/“Veltheimer“ Vereine Bitte 
leer 

lassen! 
  0 – 6 Std. 6 - 12 Std. 12 – 24 Std. 

Grosses Zimmer (30m2) DG  30.00/20.00 60.00/40.00 90.00/60.00  

Grosses Zimmer (30m2) OG  
40.00/30.00 70.00/50.00 100.00/70.00  

Sitzungszimmer OG  

Foyer und Küche  
150.00/100.00 210.00/140.00 300.00/180.00  

Scheune  

Ganzes Quartierzentrum  220.00/140.00 270.00/180.00 350.00/220.00  

 

3. Optional 

Wirtschaftsbewilligung  (Die gesetzlichen Bestimmungen sind einzuhalten) 50.00  

Barmöbel 2 oder 4 Meter  pro Benützung 30.00  

Gasheizstrahler *   ein Strahler  zwei Strahler pro Strahler 30.00  

Beamer  pro Benützung / Tag 30.00  

Festbankgarnituren   pro Garnitur (max. 20) 10.00  

Verstärkeranlage  Mit Beamer inbegriffen (Bild & Tonrechte einholen) 30.00  

Service Pack  Hand-, Geschirrtücher, Abwaschlappen, Schwamm 10.00  

Hellraumprojektor   Auf Reservation Inbegriffen   

Flip Chart  Auf Reservation Inbegriffen   
* Die Scheune ist nicht geheizt. Die mobilen Gasstrahler sind ausschliesslich für die Scheune bestimmt. Die Benützung der 

Gasstrahler bedarf einer Instruktion durch den Vermieter. Andere durch den Mieter mitgebrachte Heizungen sind 
verboten! 

 

Schlüsselcode:  Schlüsselbezeichnung  Vertragsnummer:  



4. Das Kleingedruckte 
Im Mietbreis 
Inbegriffen 

 Kosten für Strom, Wasser und Heizung 
 Mobiliar und Geschirrbenützung 

Im Mietpreis nicht 
inbegriffen 

 Abfallsäcke, Handtücher (Optional Service Pack) 
 Reinigung der benutzten Räume 
 Sachlieferungen und Dienstleistungen des Hauswarts (z.B. Bereitstellen 

der Räume nach Bestellung, Präsenz, Aufräumen und Nachreinigung der 
Räume)  

Die Miet- und Benützungsbestimmung sind integrierter Bestandteil dieses Vertrages 
 

5. Rechnung und Schlussabrechnung 

Total Benutzungsgebühren  

Freiwilliger Kulturbeitrag zu Gunsten Quartierzentrum  

Auflagen / Bemerkungen  

-  

-  

Schlüssel - Depot 100.00 

Total Akontozahlung   

  
Schluss - Abrechnung  

Definitive Benutzungsgebühren inkl. Optionen  

Schlüsselverlust (je 100.00 pro Schlüssel)  

Dienstleistungen Hauswart 30.00/h ab 22.00 Uhr 50.00/h  

Diverses  

Freiwilliger Kulturbeitrag zu Gunsten Quartierzentrum  

Rückzahlung / Restzahlung  

 

6. Unterschriften 

Der Mieter (verantwortliche Person) bestätigt die Richtigkeit der Angaben. Zudem bestätigt er 
ebenfalls die Miet- und Benützungsbestimmungen gelesen zu haben. Er erklärt den Inhalt verstanden 
zu haben und mit diesem auch einverstanden zu sein. Bussgelder und sonstige Folgen aus der 
Missachtung der Vorschriften und Gesetze trägt der Mieter. 
Erst mit Unterschrift wird das Mietobjekt definitiv reserviert. Die Schlüsselübergabe erfolgt nur bei 
vorgängig einbezahlter Akontozahlung. 
 
Der Mieter 
 
Ort, Datum:  Unterschrift:  

Der Hauswart (anlässlich Abschluss und Rücknahme) 
 
Ort, Datum:  Unterschrift:  

 
Ort, Datum:  Unterschrift:  

 

7. Kontoangaben  

Auszahlung auf:  Postkonto  Bankkonto 

IBAN:  

Name der Bank / Ort   

Post Konto Nr.   

Lautend auf: Name / Vorname / Firma / Verein:  

 Adresse:  

 PLZ / Ort  

 



Miet -und Benützungsbestimmungen 
Integrierter Bestandteil zum Mietvertrag 

 

© by BK QZ Veltheim Version 29.10.2010 Autor: Peter Franzen 

 
1. Abschluss Mietvertrag / Bezahlung der Benützungsgebühren  
 
1.1  Dieser Mietvertrag kann nur von einer volljährigen, handlungsfähigen Person 

abgeschlossen werden. Sie übernimmt die Verantwortung für die Veranstaltung. Art 
bzw. Zweck der Veranstaltung muss im Vertrag angegeben werden. 

1.2 Der Mietvertrag ist normalerweise mindestens einen Monat im Voraus abzuschliessen. 
Zusammen mit dem Mietvertrag erhält der Mieter eine Akonto-Rechnung. Erst mit der 
Unterzeichnung des Mietvertrages und der Bezahlung der Akontozahlung gilt die 
Reservation als definitiv. Die endgültige Abrechnung erfolgt nach Rückgabe der 
benutzten Räume innerhalb von max. zwei Monaten. 

1.3 Muss eine Reservation nach abgeschlossenem Vertrag annulliert werden, werden 50% 
der Miete zur Zahlung fällig mindestens jedoch SFr. 20.00. Bei Nichterscheinen der Mieter 
sind 100% der Miete zu bezahlen.  

 
 
2. Haftung  
 
2.1 Die volle Verantwortung für die Veranstaltung liegt beim Mieter. Er haftet 

vollumfänglich für alle Schäden, die während oder im Zusammenhang mit der 
Veranstaltung an Mobiliar, Gebäude oder Personen entstehen. 

 Für grössere Veranstaltungen wird der Abschluss einer Haftpflichtversicherung 
empfohlen, da auch in der Privathaftpflicht gemietete Objekte häufig nicht gedeckt sind.  

2.2 Der Mieter haftet für Schäden die durch Dritte während der Mietdauer entstanden sind. 
2.3 Der Mieter ist für die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften verantwortlich 
 
 
3. Rückgabe / Benützungszeiten 
 
3.1 Die benützten Räumlichkeiten sind aufgeräumt und gereinigt wie folgt abzugeben bzw. 

zu verlassen (Rückgabe der Schlüssel persönlich oder im Schlüsselsave):  
 

nach Ablauf der Mietdauer, spätestens um 00.30 Uhr 
Restauration bis max. 24.00 Uhr! 

 
3.2 Andere Benützungszeiten nur nach schriftlicher Vereinbarung, resp. gemäss 

Bewilligung der Betriebskommission und der Wirtschaftspolizei der Stadt Winterthur. Bei 
Nichteinhalten der vereinbarten Rückgabezeit wird die zusätzliche Mietdauer (6 Std.) in 
Rechnung gestellt.  

3.3 Die Reinigung umfasst die benutzten Räume inkl. Treppenhaus/Eingang, Küche und WC-
Anlagen sowie sämtliches Geschirr und Besteck. Tische und Stühle müssen in die 
ursprüngliche Ordnung gebracht werden. Die Abfälle sind im Container, im Wintisack, zu 
entsorgen. Die Hausordnung und die entsprechenden Hinweise sind zu beachten.  

 Eine ungenügende Reinigung, sowie liegengebliebene Abfallsäcke werden dem Mieter in 
Rechnung gestellt. 

 Allfällige Schäden an Geschirr, Mobiliar oder Gebäude sind dem Hauswart unaufgefordert 
zu melden.  

 
 



Miet -und Benützungsbestimmungen 
Integrierter Bestandteil zum Mietvertrag 

 

© by BK QZ Veltheim Version 29.10.2010 Autor: Peter Franzen 

4. Alkohol / Drogen / Rauchen  
 
4.1 Die Abgabe von Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren ist verboten. 
 Unter 18-jährigen ist der Konsum von Alkohol generell untersagt 
 Grundlage bilden die „Vollzugsvorschiften zur Gesetzgebung über das Gastgewerbe und 

den Handel mit alkoholischen Getränken“, das Jugendschutzgesetz und die Hausordnung 
4.2 Der Konsum und das Handeln von/mit Drogen ist verboten.  
4.3 Das Rauchen im ganzen Gebäude ist generell verboten!  
 
 
5. Güterumschlag / Parkplätze  
 
5.1 Das kurzfristige Ein-und Ausladen von Gütern ist gestattet. Nachher müssen sämtliche 

Fahrzeuge unverzüglich auf den umliegenden Parkplätzen abgestellt werden. Rund um 
das QZ stehen keine eigenen Parkplätze zur Verfügung! Der ganze, südlich des 
Quartierzentrums gelegene Parkplatz, gehört dem Restaurant Concordia und darf nicht 
als Fest-, Spiel- oder Parkplatz genutzt werden!  

 
 
6. Nachtruhe / Rücksichtnahme auf die Bevölkerung 
 
6.1 Das Quartierzentrum liegt in einem Wohngebiet. Der Mieter ist verpflichtet, auf die 

Anwohner Rücksicht zu nehmen. Unnötiger Lärm ist zu vermeiden, insbesondere auch 
beim Verlassen des Quartierzentrums. Bussen wegen Nachtruhestörung hat der Mieter 
vollumfänglich zu tragen. 

6.2  Grundsätzlich gilt die „Allgemeine Polizeiverordnung der Stadt Winterthur“   
6.3 Ab 22.00 Uhr gilt strikte Nachtruhe. Fenster und Türen sind zu schliessen. 

Verstärkeranlagen sind ab diesem Zeitpunkt leise zustellen  
 
 
7. Diverses  
 
7.1 Das Verwenden von Mobiliar ausserhalb des QZ ist nicht gestattet 
7.2 Wird für eine Veranstaltung eine zusätzliche Bewilligung benötigt, so ist für deren 

Besorgung der Mieter verantwortlich (Ausnahme: Verlängerung). Eine 
Wirtschaftsbewilligung kann gegen Entschädigung vom Quartierzentrum zur Verfügung 
gestellt werden.  

7.3 Mitglieder der Betriebskommission haben das Recht, jederzeit Kontrollen durchzuführen. 
Den Weisungen ist Folge zu leisten.  

7.4 Bei Verstössen gegen diese Benützungsvorschriften, die Hausordnung oder Anordnungen 
der Betriebskommission kann der Ausschluss von der Benützung des Quartierzentrums 
zur Folge haben.  

 

Datum  Unterschrift (wie auf Mietvertrag) 

   

 

http://fetch.stadt.winterthur.ch/upload/erlasssammlung/Allgemeine%20Polizeiverordnung.pdf
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